
Öffentliche Gemeinderatssitzung am 
Montag, 25. September 2023, 19.00 Uhr

Am kommenden Montag, 25. September 2023, findet um 19.00 Uhr eine 
öffentliche Gemeinderatssitzung im Vereinsheim E 1 in der Rheinauhalle, mit 
folgender Tagesordnung statt:

1. Präsentation Konzeption Firma Stay now – Beherbergungsbetrieb

2. Bauanträge:

a) Stay now – Beherbergungsbetrieb, Benzstraße 8, Flst Nr. 6141

b) Neubau eines Wohnhauses mit Garage, Im Hahnheck 3, Flst. Nr. 6091

c) Neubau eines Dreifamilienwohnhauses mit Carport, Billfeldweg 6, Flst. Nr. 5731

3. Vorgehensweise Feuerwehrhaus

4. Vorkaufsrecht Würmersheimer Straße 2

5. Verpachtung des Geländes Oberwaldstraße an Baumaschinen Schlüter

6. Bericht über die Haushaltssituation erstes Halbjahr 2023

7. Information über das Ergebnis der überörtlichen Prüfung der Jahresrechnungen 

2018 bis 2019

8. Antrag des Brau am Rhein e. V. auf Zuschüsse zur Beschaffung von Geräten

9. Annahme von Spenden nach § 78 Abs. 4 GemO

10.Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse

11. Informationen

12.Anfragen des Gemeinderates

13.Einwohnerfragestunde

Zu  dieser  Gemeinderatssitzung  sind  alle  interessierten  Einwohnerinnen  und
Einwohner recht herzlich eingeladen. 

Veronika Laukart
Bürgermeisterin



Gemeinde Au am Rhein
Landkreis Rastatt

Sitzungsvorlage:

TOP-Nr. Sitzung am ö nö Tagesordnungspunkt
1 25.09.2023 X Präsentation Konzeption Firma Stay now - 

Beherbungsbetriebe
Az. 022.31 

Sachverhalt:

Die Firma Stay now plant  im Gewerbegebiet  Weinäcker-Hasenträger  den Betrieb
eines Beherbergungsbetriebes. Das Konzept hierfür wird in der Gemeinderatssitzung
präsentiert.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis.

Beratungsergebnis:
Einstimmig
Bürgermeisterin Laukart macht von ihrem Stimmrecht Gebrauch
Ja - Stimmen
Nein - Stimmen
Enthaltung
Kenntnisnahme



Gemeinde Au am Rhein
Landkreis Rastatt

Sitzungsvorlage:

TOP-Nr. Sitzung am ö nö Tagesordnungspunkt
2a 25.09.2023 X Stay now - Beherbergungsbetrieb, Benzstraße 8,

Flst. Nr. 6141

Az. 632.21; 022.31 

Sachverhalt:

Bei  der  Gemeinde  wurde  der  Bauantrag  zur  Errichtung  von  8x  3er  Holzmodul
Boarding  Häuser  und  einem  Modul  Lager  und  Technik  auf  dem  Grundstück
Flst. Nr. 6141, Benzstraße 8, eingereicht.
Die Module werden in Holzständerbauweise mit begrünten Flachdächern erstellt.

Das Baugrundstück liegt innerhalb der im letzten Jahr fertiggestellten Erschließungs-
fläche  zur  Erweiterung  des  Gewerbegebietes  Weinäcker-Hasenträger  im
Geltungsbereich  des  rechtskräftigen  Bebauungsplans  „Weinäcker-Hasenträger/IV.
Bauabschnitt, 1. Änderung nach § 13a BauGB“. Das Plangebiet ist als Mischgebiet
(MI) gemäß § 6 BauNVO festgesetzt.  Zulässig sind hiernach u. a.  Wohngebäude
sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes.

Das Vorhaben liegt innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche. Die zulässigen
Maße  der  baulichen  Nutzung  nach  den  Regelungen  des  Bebauungsplans  sind
eingehalten. Es bestehen aus planungsrechtlicher Sicht keine Einwendungen gegen
das Vorhaben.

Beschlussvorschlag:
Es wird vorgeschlagen, dem Vorhaben zuzustimmen und das Einvernehmen zum
Bauantrag zu erteilen.

Beratungsergebnis:
Einstimmig
Bürgermeisterin Laukart macht von ihrem Stimmrecht Gebrauch
Ja - Stimmen
Nein - Stimmen
Enthaltung
Kenntnisnahme





Gemeinde Au am Rhein
Landkreis Rastatt

Sitzungsvorlage:

TOP-Nr. Sitzung am ö nö Tagesordnungspunkt
2b 25.09.2023 X Neubau eines Wohnhauses mit Garage, Im Hahnheck 3, 

Flst. Nr. 6091

Az. 632.21; 022.31 

Sachverhalt:

Im Kenntnisgabeverfahren wurde der Neubau eines Wohnhauses mit  Garage auf
dem Grundstück Im Hahnheck 3, Flst. Nr. 6091, beantragt. Das Baugrundstück liegt
innerhalb  des  Geltungsbereiches  des  rechtskräftigen  Bebauungsplans
„Hahnheck/Nußbaumgewann (Teil 1) 1. Änderung“.
Die  Höhenentwicklung  entspricht  den  Vorschriften  des  Bebauungsplans.  Die
Baugrenzen sind mit dem Wohngebäude eingehalten.

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat wird um Kenntnisnahme gebeten.

Beratungsergebnis:
Einstimmig
Bürgermeisterin Laukart macht von ihrem Stimmrecht Gebrauch
Ja - Stimmen
Nein - Stimmen
Enthaltung
Kenntnisnahme





Gemeinde Au am Rhein
Landkreis Rastatt

Sitzungsvorlage:

TOP-Nr. Sitzung am ö nö Tagesordnungspunkt
2c 25.09.2023 X Neubau eines Dreifamilienwohnhauses mit Carport, 

Billfeldweg 6, Flst. Nr. 5731

Az. 632.21; 022.31 

Sachverhalt:

Das  Baugrundstück  Flst.  Nr.  5731,  Billfeldweg  6,  liegt  im  Geltungsbereich  des
rechtskräftigen  Bebauungsplans  „Billfeld  1“.  Bei  den  planungsrechtlichen
Festsetzungen wurden hier u. a. Bestimmungen zum Maß der baulichen Nutzung
(GRZ=0,4),  zur  zulässigen  Gebäudehöhe  bei  zweigeschossiger  Bebauung
(TH=7,00 m,  FH=12,50  m)  und  zur  Festsetzung  von  überbaubaren
Grundstücksflächen  getroffen.  Zudem  sind  nach  dem  Bebauungsplan  pro
Wohngebäude höchstens drei Wohnungen zulässig.

Beabsichtigt ist der Neubau eines Dreifamilienwohnhauses (SD DN 38°, Dachgaube
auf Nordostseite) und eines Carports mit Flachdach. Das Vorhaben entspricht den
Vorgaben des Bebauungsplans. Mit der vorgesehenen Bebauung sind zudem drei
Wohneinheiten geplant. Insoweit ist auch hier den Regelungen des Bebauungsplans
Rechnung getragen.
Das  Vorhaben  entspricht  somit  den  planungsrechtlichen  Bestimmungen  des
Bebauungsplans.

Beschlussvorschlag:
Es wird vorgeschlagen, das Einvernehmen zum Bauantrag zu erteilen.

Beratungsergebnis:
Einstimmig
Bürgermeisterin Laukart macht von ihrem Stimmrecht Gebrauch
Ja - Stimmen
Nein - Stimmen
Enthaltung
Kenntnisnahme





Gemeinde Au am Rhein
Landkreis Rastatt

Sitzungsvorlage:

TOP-Nr. Sitzung am ö nö Tagesordnungspunkt
3 25.09.2023 X Vorgehensweise Feuerwehrhaus

Az. 022.31 

Sachverhalt:
Am  23.06.2023  fand  eine  öffentliche  Informationsveranstaltung  zum  Thema  „Zukunft
Feuerwehrhaus“  statt.  Hierbei  wurden  die  Ergebnisse  der  Machbarkeitsstudie  zu  einem
Neubau  in  der  Oberwaldstraße  (ehemaliger  Bauhof)  sowie  einer  Sanierung  am
Bestandsgebäude  und  die  Bauvoranfrage  für  einen  Neubau  am  bestehenden  Standort
vorgestellt. 

Nach  der  Informationsveranstaltung  fand  eine  Feuerwehrausschusssitzung  statt,  die
Empfehlung der  Feuerwehr  ist  als  Anlage beigefügt.  Die  Feuerwehr  spricht  sich  für  den
derzeitigen Standort  an der  Rheinstraße 11 aus.  Das Grundstück in  der  Rheinstraße  ist
94 qm  groß.  Die  Schwierigkeit  besteht  darin,  auf  diesem  Grundstück  ein  DIN-konform
gerechtes Feuerwehrhaus mit vier Stellplätzen für Feuerwehrfahrzeuge errichten zu können. 

Die  Gemeindeverwaltung  schlägt  vor,  eine  Mehrfachbeauftragung  durchzuführen.  Hier
werden  drei  Planungsbüros  ausgewählt,  die  mit  der  Erstellung  eines  DIN-konformen
Entwurfskonzepts  beauftragt  werden  sollen.  Dabei  soll  zunächst  die  Möglichkeit  eines
Neubaus  auf  dem  Grundstück  geprüft  werden.  Falls  dies  machbar  ist,  soll  dafür  ein
Entwurfskonzept erstellt werden. Ist eine Neubebauung DIN-konform nicht möglich, soll ein
Entwurfskonzept für die Erweiterung des Feuerwehrhauses im Bestand erarbeitet werden.
Die  Gemeindeverwaltung  hat  ein  Angebot  für  eine  Verfahrensbetreuung  zur
Mehrfachbeauftragung  eingeholt.  Die  Gesamtbruttokosten  liegen  bei  60.000  Euro.  Das
Angebot ist als Anlage beigefügt.

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat folgt der Empfehlung des Feuerwehrausschusses bezüglich dem Standort
des Feuerwehrhauses. Der jetzige Standort soll in Bezug auf einen Neubau/Sanierung mit
Erweiterung im Rahmen einer  Mehrfachbeauftragung untersucht  werden.  Hierbei  soll  die
Umsetzungsfähigkeit sowie die Kostenfrage geklärt werden. Der Gemeinderat stimmt dem
Verfahren einer Mehrfachbeauftragung zu einem Bruttopreis in Höhe von 60.000 Euro zu.
Gleichzeitig  stimmt  der  Gemeinderat  einer  überplanmäßigen  Ausgabe  für  diese
Untersuchung zu.  

Beratungsergebnis:
Einstimmig
Bürgermeisterin Laukart macht von ihrem Stimmrecht Gebrauch
Ja - Stimmen
Nein - Stimmen
Enthaltung
Kenntnisnahme



1

Azubi

Von: Michael Rastätter 
Gesendet: Montag, 11. September 2023 15:06
An: Laukart, Veronika
Cc:

Betreff: Aw: Feuerwehrhaus - Empfehlung des Feuerwehrausschusses

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Laukart,  
sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte, 

die Feuerwehr Au am Rhein spricht sich nach wie vor für einen Neubau bzw. vergleichbaren Umbau eines 
Feuerwehrhauses, am Standort Rheinstr. 11, aus.  

Mit freundlichen Grüßen 

Michael Rastätter, Kommandant 
Freiw. Feuerwehr Au am Rhein 
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Gemeinde Au am Rhein 
Frau Bürgermeisterin Veronika Laukart 
Hauptstr. 5 
 
76474 Au am Rhein 
 

 
 
 
 
27.07.2023 
 
Angebot  
Verfahrensbetreuung zur Mehrfachbeauftragung 
 
 
Projekt:  Planung Feuerwehrhaus, Rheinstr. 11, Au am Rhein 
 
 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Laukart, 
 
bezugnehmend die Anfrage möchten wir Ihnen unsere Leistungen zur Durch-
führung einer Mehrfachbeauftragung anbieten. 
 
Die Gemeinde Au am Rhein plant einen Neubau eines Feuerwehrhauses auf 
dem Grundstück, Flst. 223, Rheinstr. 11, Ecke Elchesheimer Straße oder eine 
Erweiterung des Feuerwehrhauses im Bestand. Das Grundstück ist relativ 
klein und das Problem besteht darin, eine Lösung zu finden bei der die Anfor-
derungen der DIN 14092 (Stand 2012 bzw. besser gemäß dem jetzt kommen-
den Stand 2023) eingehalten werden können. 
 
Aus diesem Grund soll eine Mehrfachbeauftragung erfolgen. Vorgesehen ist, 
3 Planungsbüros auszuwählen, die mit der Erstellung eines DIN-konformen 
Entwurfskonzeptes beauftragt werden sollen. Dabei soll zunächst die Möglich-
keit eines Neubaus auf dem Grundstück geprüft werden. Falls dies machbar 
ist, soll dafür ein Entwurfskonzept erstellt werden. Ist eine Neubebauung DIN-
gerecht nicht möglich, soll das Entwurfskonzept für die Erweiterung des Feu-
erwehrhauses im Bestand erarbeitet werden. 
 
Folgende Arbeitsschritte sind Bestandteil unseres Angebots: 
 

1. Ausarbeitung und Fortschreibung eines Zeitplans zum Verfahren 
2. Ausarbeitung eines Raumprogramms in Abstimmung mit der Feuer-

wehr auf Basis der DIN 14092-1 Feuerwehrhäuser - Teil 1: Planungs-
grundlagen 

3. Berechnung der zughörigen BGF und Geschossigkeiten 
4. Abstimmung des Raumprogramms mit der Kreisbrandmeisterei 
5. Zusammenstellung der Unterlagen 
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6. Ausarbeitung der Leistungsbeschreibung und Anforderungen für die 
Planungsbüros 

7. Markterkundung und Unterstützung bei der Auswahl von 3 erfahrenen 
Planungsbüros 

8. Elektronischer Versand der Verdingungsunterlagen an die ausgewähl-
ten Büros 

9. Vorbewertung der eingereichten Arbeiten 
10. Teilnahme an den Planergesprächen (Präsentationen der Planungsbü-

ros) 
11. Dokumentation des Verfahrens einschließlich Empfehlung zur weiteren 

Vorgehensweise 
 
Unser Honorar für die genannten Leistungen nach den Leistungsschritte 1-11 
beinhaltet auch die Teilnahme an den Planer-Gesprächen (1 Tag vor Ort) und 
beträgt: 
 

psch. 15.500.- € zzgl. MwSt. 
 
Darüber hinaus gehende Leistungen werden bei Bedarf und nach Veranlas-
sung erbracht und auf Nachweis abgerechnet: 
 
Sachverständiger Ralf Crocoll  140.- €/Std. 
 
Die genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
 
Hinzu kommen die Honorare für die 3 Planungsbüros, die direkt von der Ge-
meinde beauftragt werden sollen. Wir setzen dabei die Honorare fest auf 3 x 
13.500.- € incl. MwSt.  
 
Somit müssen Sie mit Gesamt-Bruttokosten für das Verfahren in Höhe von 
rund 60.000.- € rechnen. 
 
Wir hoffen, dass unser Angebot Ihre Zustimmung findet und stehen für die Pro-
jektumsetzung gerne zur Verfügung. Unser Angebot ist gültig bis 31.08.2023. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
 
Ralf Crocoll 
Qualifizierter Vergabeberater 
(Ingenieurkammer BW) 

 
 

 



Gemeinde Au am Rhein
Landkreis Rastatt

Sitzungsvorlage:

TOP-Nr. Sitzung am ö nö Tagesordnungspunkt
4 25.09.2023 X Vorkaufsrecht Würmersheimer Straße 2

Az. 022.31 

Sachverhalt:

Der Gemeinderat hat sich erstmals in der nichtöffentlichen Sitzung am 30.05.2023
mit dem Kauf des Gebäudes in der Würmersheimer Straße 2 (ehemalige Gaststätte
Lamm), Flst-Nr. 292/1 befasst. Hier wurde mit einer Mehrheit der Beschluss gefasst,
das  bebaute  Grundstück  in  der  Würmersheimer  Straße  2  für  155.000  Euro  zu
kaufen.  Die  Verwaltung  wurde  beauftragt  die  Bausubstanz  zu  prüfen  und  ein
Nutzungskonzept zu erstellen. 

Nach Vorbereitung des Kaufvertrages ergab sich ein nochmaliger Beratungsbedarf
bezüglich  der  vorliegenden  Baulasten  und  Dienstbarkeiten.  Der  Gemeinderat  hat
sich mit der Thematik des Kaufes aus diesem Grund in der nichtöffentlichen Sitzung
am  24.07.2023  erneut  befasst  und  dem  Kauf  mehrheitlich  zugestimmt.  Die
Entscheidung des Gemeinderates wurde dem Verkäufer am Dienstag, 25.07.2023
mitgeteilt.

Am 16.08.2023 ging bei der Gemeinde Au am Rhein ein Kaufvertrag vom 28.07.2023
über das Gebäude in  der  Würmersheimer Straße 2 ein.  Die Immobilie  wurde an
einen Bauträger verkauft. Mit der Übersendung des Kaufvertrages wird angefragt, ob
ein Vorkaufsrecht vorliegt und dieses gegebenenfalls geltend gemacht wird.

Gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 3 BauGB steht der Gemeinde ein Vorkaufsrecht beim Kauf
von  Grundstücken  in  einem  förmlich  festgelegten  Sanierungsgebiet  und
städtebaulichen Entwicklungsbereich zu. Weiter führt der § 24 Abs. 3 BauGB aus,
dass das Vorkaufsrecht nur ausgeübt werden darf, wenn das Wohl der Allgemeinheit
dies  rechtfertigt.  Bei  der  Ausübung  des  Vorkaufsrechts  hat  die  Gemeinde  den
Verwendungszweck des Grundstücks anzugeben. 

Das  Gebäude  Würmersheimer  Straße  2  liegt  in  einem  festgelegten
Sanierungsgebiet.  Der  Gemeinderat  hat  in  seiner  Sitzung  am  17.05.2021  eine
Erweiterung  des  Sanierungsgebietes  beschlossen  und  hierüber  eine  Satzung
gefasst. 

Bereits im Juni  2023 nach der Beschlussfassung des Gemeinderates in der Mai-
Sitzung hat die Gemeindeverwaltung ein grobes Nutzungskonzept erstellt. Durch die
Umbaumaßnahmen des Rathausgebäudes im Jahr 2018 und der Neuorganisation
innerhalb  der  Verwaltung  musste  der  Sitzungssaal,  in  welchem  die



Gemeinderatssitzungen  stattgefunden  haben,  in  die  Räumlichkeiten  der
Rheinauhalle verlegt werden. 

Bei dem Nutzungskonzept für das Gebäude in der Würmersheimer Straße 2 ist es
vorgesehen das Erdgeschoss zu einem neuen Sitzungssaal sowie einem Trausaal
für größere Hochzeitsgesellschaften umzubauen. Das erste Obergeschoss und der
Dachboden sollten als Vereinsräume und Bibliothek ausgebaut werden. 

Die Voraussetzungen zum Vorkaufsrecht gemäß §§ 24 ff. BauGB sind gegeben. Die
Gemeindeverwaltung  ist  weiterhin  der  Meinung,  dass  dieses  Gebäude  von  der
Gemeinde erworben werden muss. Eine Fehlentwicklung bezüglich der Bebauung
oder auch der Nutzungsart kann dadurch vermieden werden. Bei dem Gebäude bzw.
auch der Fläche handelt es sich um eine prägnante Stelle in der Ortsmitte. 

Beim Erwerb des Gebäudes erhält die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 60 %
vom gutachterlich festgesetzten Verkehrswert. Es ist noch zu erwähnen, dass das
Gebäude denkmalgeschützt ist. Für die Sanierung des Gebäudes können Zuschüsse
in Höhe von 85 % der förderfähigen Kosten vom Land generiert werden. Es wird
daher empfohlen, die Verwaltung hinsichtlich des Gebäudes Würmersheimer Straße
2, Flst.-Nr. 292/1 mit der Ausübung des Vorkaufsrechts nach §§ 24 ff. BauGB zu den
im notariell  beurkundeten Kaufvertrag vereinbarten Kaufpreis zu beauftragen. Das
Gebäude soll zum Kaufpreis in Höhe von 155.000 Euro erworben werden. 

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt das Vorkaufsrecht nach §§ 24 ff. BauGB hinsichtlich 
des Gebäudes Würmersheimer Straße 2, Flst.-Nr. 292/1 zu den im notariell 
beurkundeten Kaufvertrag auszuüben. Das Gebäude soll zum Kaufpreis in Höhe von
155.000 Euro erworben werden. 

Beratungsergebnis:
Einstimmig
Bürgermeisterin Laukart macht von ihrem Stimmrecht Gebrauch
Ja - Stimmen
Nein - Stimmen
Enthaltung
Kenntnisnahme



Gemeinde Au am Rhein
Landkreis Rastatt

Sitzungsvorlage:

TOP-Nr. Sitzung am ö nö Tagesordnungspunkt
5 25.09.2023 X Verpachtung des Geländes Oberwaldstraße an 

Baumaschinen Schlüter

Az. 022.31 

Sachverhalt:

Seitens der Geschäftsführung der Baumaschinen Schlüter wurde eine Anfrage an
uns gestellt, ob eine Verpachtung des Geländes an der Oberwaldstraße (ehemaliger
Bauhof)  bis  zur  Fertigstellung  des  Neubaus  im  Gewerbegebiet  Weinäcker-
Hasenträger möglich wäre. 

Der Handlungsbedarf entstand, da der Standort in Karlsruhe wegen Eigenbedarfs
gekündigt  wurde.  Nach  der  Besichtigung  vor  Ort,  wurde  uns  ein  Pachtvertrag
angeboten. Dieser ist in der Anlage beigefügt. Die Pachthöhe soll bei 2.000 Euro im
Monat liegen. 

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat stimmt dem Abschluss des Pachtvertrages zu. 

Beratungsergebnis:
Einstimmig
Bürgermeisterin Laukart macht von ihrem Stimmrecht Gebrauch
Ja - Stimmen
Nein - Stimmen
Enthaltung
Kenntnisnahme



Pachtvertrag

zwischen Gemeinde Au am Rhein, Hauptstraße 5, 76474 Au am Rhein, vertreten durch die 
Bürgermeisterin Frau Veronika Laukart

- nachfolgend auch Verpächter genannt -

und Schlüter Baumaschinen GmbH, Soester Str. 49-51, 59597 Erwitte, vertreten durch die 
Geschäftsführer Thomas Schlüter, Kaspar Heinrich Schlüter, Torsten Krebs

- nachfolgend auch Pächter genannt -

1. Pachtobjekt

Verpachtet wird das Grundstück XXXXXXXX mit einer Gesamtfläche von XXXXXX gemäß anliegendem Luftbild 
einschließlich der darauf befindlichen Halle, nachfolgend auch Pachtgegenstand genannt.

2. Nutzungszweck

2.1 Der Pächter verpflichtet sich, den Pachtgegenstand ausschließlich für die Erzielung umsatzsteuerpflichtiger Umsätze zu 
verwenden und auf den Pachtflächen keine umsatzsteuerfreien Geschäfte durchzuführen. Bei Verstoß gegen diese 
Verpflichtung hat der Pächter dem Verpächter den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.

2.2 Der Pächter beabsichtigt auf dem Pachtobjekt temporär eine Niederlassung anzusiedeln, bis das für den Kauf 
beabsichtigte Grundstück in Au am Rhein erworben und für einen Umzug bereitsteht. Auf dem Gelände werden 
voraussichtlich ein Bürocontainer und eine Zelthalle aufgestellt, damit der Pächter bzw. seine Mitarbeiter sowohl 
kaufmännisch als auch handwerklich ihrer Tätigkeit nachgehen können.

2.3 Eine anderweitige Nutzung ist untersagt bzw. rechtzeitig mit dem Verpächter abzusprechen und genehmigen zu lassen. 
Für die eingelagerten Waren bzw. deren Wert übernimmt der Verpächter keinerlei Haftung.

3. Pachtdauer

3.1 Das Pachtverhältnis beginnt am 01.12.2023 und läuft auf unbestimmte Zeit. Es kann von beiden Parteien unter 
Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist zum Monatsende gekündigt werden. Ist die Kündigung spätestens am 3. 
Werktag eines Monats der anderen Vertragspartei zugegangen, zählt dieser Monat zur vereinbarten Kündigungsfrist. Die 
Kündigung ist schriftlich zu erklären.

3.2 Eine Kündigung aus wichtigem Grund bleibt von der Frist unberührt.

4. Pachtzins / Betriebskosten

4.1 Der Pachtzins beträgt monatlich 2.000,00 EUR (in Worten: zweitausend EURO). Er ist spätestens am dritten Werktag 
jeden Monats im Voraus zu zahlen.
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4.2 Mit Zahlung des jeweiligen Pachtzins gelten die Grundsteuer sowie die Kosten der Grundstücks- und 
Gebäudeversicherung als abgegolten.

4.3 Alle anderen anfallenden Betriebs- und Nebenkosten trägt der Pächter. Hier wird der Verpächter in regelmäßigen 
Abständen eine Abrechnung erstellen und dem Pächter zusenden.

4.4 Der Pachtzins sowie die Betriebskosten sind zusammen auf das Konto des Verpächters bei

IBAN: BIC: 

zu überweisen.

Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es nicht auf die Absendung des Überweisungsauftrages, sondern auf die 
Gutschrift des Geldes an.

5. Rechte und Pflichten

5.1 Der Pachtgegenstand ist sauber zu halten. Abfall ist auf eigene Rechnung und in eigenem Namen zu entsorgen.

5.2 Der Pächter ist verpflichtet, die Zufahrt und Gehwege regelmäßig zu reinigen, sowie von Schnee und Eis freizuhalten. Er 
hat im Innenverhältnis zum Verpächter alle im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entstehenden Aufgaben zu 
übernehmen.

5.3 Dem Pächter ist der Zustand der Pachtsache bekannt. Dieser Zustand ist als vertragsgemäß akzeptiert.

5.4 Der Pächter verpflichtet sich den Pachtgegenstand und die gemeinschaftlichen Flächen schonend und pfleglich zu 
behandeln. Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung der Pachtgegenstände sind Sache des Verpächters und von 
diesem auf seine Kosten vorzunehmen, es sei denn, der Grund zur Vornahme dieser Arbeiten wurde durch den Pächter oder
Dritte, für die der Pächter einzustehen hat, schuldhaft verursacht. Den Parteien ist der Zustand der auf dem Grundstück 
befindlichen Halle bekannt. Weder Verpächter noch Pächter werden größere wirtschaftliche Aufwendungen in die Wartung, 
Instandhaltung und Instandsetzung der Halle investieren. Im Übrigen gilt, dass die Parteien - sollten Wartungen, 
Instandhaltungen oder Instandsetzungen an dem Grundstück oder der darauf befindlichen Halle erforderlich werden - die 
erforderlichen Aufwendungen abwägen und eine gemeinsame Entscheidung treffen.

5.5 Der Pächter ist nicht berechtigt, ohne schriftliche Erlaubnis des Verpächters, den Gebrauch des Pachtgegenstandes 
einem Dritten zu überlassen, insbesondere den Pachtgegenstand ganz oder teilweise unterzuverpachten.

6. Rückgabe der Pachtsache

6.1 Bei Beendigung des Pachtverhältnisses ist der Pächter verpflichtet, den Pachtgegenstand geräumt und gereinigt 
zurückzugeben. Einrichtungen/bauliche Maßnahmen, sind auf Verlangen des Verpächters zu beseitigen. Von dem Pächter 
oder dessen Erfüllungsgehilfen schuldhaft verursachte Beschädigungen sind zu beseitigen.

6.2 Eine stillschweigende Verlängerung des Pachtvertrages nach Ablauf der Pachtzeit (§545 BGB) ist ausgeschlossen.

7. Haftung

7.1 Der Pächter haftet für Schäden, die durch schuldhafte Verletzung der ihm obliegenden Sorgfalts- und Schutzpflichten 
entstehen. 
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7.2 Der Pächter hat von ihm zu vertretende Schäden kurzfristig anzuzeigen und zu beseitigen. Kommt er dieser 
Verpflichtung auch nach schriftlicher Mahnung und Fristsetzung nicht nach, so kann der Verpächter die erforderlichen 
Arbeiten auf Kosten des Pächters vornehmen lassen.

7.3 Zur Verwendung eventueller Ansprüche Dritter gegenüber dem Verpächter wird der Pächter eine ausreichenden 
Betriebsversicherung abschließen, die dem Verpächter auf Nachfrage nachgewiesen werden muss.

8. Genehmigungen / bauliche Änderungen

8.1 Anträge von öffentlich-rechtlichen Genehmigungen bedürfen der Zustimmung des Verpächters.

8.2 Bauliche Änderungen durch den Pächter, insbesondere Um- und Einbauten und Installationen dürfen nur mit vorheriger 
Zustimmung des Verpächters vorgenommen werden. Erteilt der Verpächter eine solche Einwilligung, so ist der Pächter für 
die Einholung etwaiger bauaufsichtsrechtlicher Genehmigungen verantwortlich und hat alle Kosten hierfür zu tragen.

9. Schlussbestimmungen

9.1 Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen und/oder Ergänzungen dieses Vertrages einschließlich der 
Vertragsanlagen sowie eine eventuelle Vertragsaufhebung bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung des 
Schriftformerfordernisses.

9.2 Sind einzelne der vorstehenden Ziffern oder Teile dieser Ziffern nichtig oder lückenhaft, so bleibt der Vertrag im Übrigen 
wirksam, und an die Stelle der unwirksamen oder lückenhaften Regelung tritt entweder die gesetzliche Vorschrift oder (bei 
Fehlen einer solchen Vorschrift) eine solche Regelung, die die Vertragspartner nach Treu und Glauben zulässigerweise 
getroffen hätten, wenn ihnen die Nichtigkeit bekannt gewesen wäre.

Anlagen:
- Luftbild

Au am Rhein, den _____________________ Erwitte, den _____________________

_______________________________ _________________________________
Verpächter Pächter
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Anlage: Luftbild
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Gemeinde Au am Rhein
Landkreis Rastatt

Sitzungsvorlage:

TOP-Nr. Sitzung am ö nö Tagesordnungspunkt
6 25.09.2023 X Bericht über die Haushaltssituation zum 16.08.2023

Az. 022.31 

Sachverhalt:

In  der  Sitzung  wird  die  Verwaltung  über  die  Haushaltssituation  2023  mit
Auswertungsstand 16.08.2023 berichten. 

Beschlussvorschlag:

Kenntnisnahme

Beratungsergebnis:
Einstimmig
Bürgermeisterin Laukart macht von ihrem Stimmrecht Gebrauch
Ja - Stimmen
Nein - Stimmen
Enthaltung
Kenntnisnahme









Gemeinde Au am Rhein
Landkreis Rastatt

Sitzungsvorlage:

TOP-Nr. Sitzung am ö nö Tagesordnungspunkt
7 25.09.2023 X Information über das Ergebnis der überörtlichen Prüfung 

der Jahresrechnungen 2018 bis 2019

Az. 022.31

Sachverhalt:
Das  Landratsamt  Rastatt  hat  als  Rechtsaufsichtsbehörde  die  landkreiseigenen
Gemeinden mit bis zu 4.000 Einwohnern zu prüfen, ob bei der Haushalts-, Kassen-
und  Rechnungsführung  sowie  der  Vermögensverwaltung  die  gesetzlichen
Vorschriften  eingehalten  und  staatliche  Zuwendungen  bestimmungsgemäß
verwendet worden sind. 

Aufgrund der Erstellung einer Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 hat das Landratsamt
die  Jahresrechnungen  2018  bis  2019  der  Gemeinde  Au  am  Rhein  geprüft.  Die
Prüfung  hat  sich  nach  §  15  Gemeindeprüfungsordnung  (GemPrO)  auf  einzelne
Schwerpunkte  und  Stichproben  beschränkt.  Auf  eine  gemeinsame
Schlussbesprechung  nach  §  12  Abs.  2  GemPrO  konnte  aufgrund  des
Prüfungsergebnisses verzichtet werden. 

Der schriftliche Prüfungsbericht ist am 04.04.2023 bei der Verwaltung eingegangen.
Hiermit erfolgt die Unterrichtung des Gemeinderates gemäß § 114 Abs. 4 GemO. Als
Anlage zu dieser Sitzungsvorlage liegen die Seiten 1 bis 8 des Berichts bei. 

Jedem Mitglied des Gemeinderates ist auf Verlangen Einsicht in den vollständigen
Prüfungsbericht  zu  gewähren.  Dieser  liegt  bei  der  Geschäftsstelle  des
Gemeinderates  zur  Einsichtnahme  durch  die  Gemeinderäte  aus.  Über  die
Stellungnahmen  zu  den  einzelnen  Prüfungsbemerkungen  (insgesamt  6)  wird  der
Gemeinderat gesondert informiert. 

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat nimmt das wesentliche Ergebnis des Prüfungsberichts des 
Landratsamtes Rastatt zur Kenntnis. Über die Stellungnahme der Verwaltung ist der 
Gemeinderat zu informieren.

Beratungsergebnis:
Einstimmig
Bürgermeisterin Laukart macht von ihrem Stimmrecht Gebrauch
Ja - Stimmen
Nein - Stimmen
Enthaltung
Kenntnisnahme



















Gemeinde Au am Rhein
Landkreis Rastatt

Sitzungsvorlage:

TOP-Nr. Sitzung am ö nö Tagesordnungspunkt
8 25.09.2022 X Antrag des Brau am Rhein e.V. auf Zuschüsse zur 

Beschaffung von Geräten

Az. 022.31 

Sachverhalt:

In der Anlage ist ein Antrag vom 17.07.2023 von Brau am Rhein e.V. auf Zuschüsse
zur Beschaffung von Geräten (Brauanlage und elektrische Schrotmühle) für das Jahr
2023 i.H.v. 822,99 Euro beigefügt.

Laut der neuen Vereinsförderrichtlinie unter VI Ziffer 1 ist geregelt, dass 30 % der
nachgewiesenen  und  anrechenbaren  Kosten  für  die  Beschaffung  von  Geräten,
höchstens  jedoch  1.500,00  Euro  pro  Jahr  bezuschusst  werden  können.  Der
Zuschussbetrag für 2023 würde sich somit auf 246,90 Euro belaufen. Für das Jahr
2023 wurden bisher keine Zuschüsse nach VI Ziffer 1 geleistet.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat stimmt dem Zuschuss zur Beschaffung einer Brauanlage und einer
elektrischen Schrotmühle in Höhe von 246,90 Euro zu.

Beratungsergebnis:
Einstimmig
Bürgermeisterin Laukart macht von ihrem Stimmrecht Gebrauch
Ja - Stimmen
Nein - Stimmen
Enthaltung
Kenntnisnahme







Gemeinde Au am Rhein
Landkreis Rastatt

Sitzungsvorlage:

TOP-Nr. Sitzung am ö nö Tagesordnungspunkt
9 25.09.2023 X Annahme von Spenden

Az. 022.31 

Sachverhalt:
Durch  das  am  01.02.2006  beschlossene  Gesetz  zur  Änderung  der
Gemeindeordnung wird  die  Annahme von Spenden,  Schenkungen und ähnlichen
Zuwendungen  für  die  Städte  und  Gemeinden  in  Baden-Württemberg  gesetzlich
geregelt. Die Neuregelung des § 78 Abs. 4 GemO ist im Kommunalrecht verankert
worden, um die Strafbarkeit nach § 331 StGB zu vermeiden. Ausgangslage ist eine
Änderung  des  Strafrechts,  insbesondere  §  331  StGB,  im  Jahre  1997  im
Zusammenhang mit Parteispenden.

§  78  GemO  gilt  für  Sach-  und  Geldspenden,  Schenkungen  und  ähnliche
Zuwendungen.  Nicht  erfasst  sind  Zahlungen  ohne  Gegenleistungen  wie  z.  B.
Förderzuschüsse  des  Bundes  oder  Landes,  Schadenersatzleistungen  und
Zuwendungen, auf die die Gemeinde einen Rechtsanspruch hat, sowie Erbschaften
und  Vermächtnisse.  Von  der  Regelung  nicht  umfasst  ist  der  Bereich  des
Sponsorings, sofern das Austauschverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung
als ausgeglichen gilt.

Es ist  eine Spende der Sparkasse Rastatt  i.H.v.  500,00 Euro für das Kinderhaus
Pestalozzi eingegangen.  

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat stimmt der Annahme der oben genannten Spenden zu.

Beratungsergebnis:
Einstimmig
Bürgermeisterin Laukart macht von ihrem Stimmrecht Gebrauch
Ja - Stimmen
Nein - Stimmen
Enthaltung
Kenntnisnahme


